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EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG
Mittwoch, 21. Mai 2014, 19.30 Uhr, im Mehrzwecksaal Arena

TRAKTANDEN

1 Jahresbericht 2013; Orientierung und Kenntnisnahme

2 Rechnung 2013 der Einwohnergemeinde:
 2.1 Kenntnisnahme von den Berichten der:
  a) Revisionsstelle
  b) Controlling-Kommission
 2.2 Beschlussfassung über die Bewilligung eines Nachtragskredits von CHF 500‘000.00 als 
  Einlage in die Vorfi nanzierung Infrastrukturaufgaben
 2.3 Genehmigung der:
  a) Laufenden Rechnung
  b) Investitionsrechnung
  c) Bestandesrechnung

3 Beschlussfassung über die Bewilligung eines Sonderkredits von CHF 825‘000.00 für die Sanierung 
der Perlenstrasse und der Bushaltestelle Perlen sowie für die Erstellung einer Radverkehrsanlage im 
Bereich des neuen Verkehrsknotens Papierfabrik/Aldi

4 Einbürgerungen

5 Verschiedenes, Umfrage
 – Gestaltungsplan Oberfeld; Vorstellen des Projekts durch Herrn Rolf Gmür, 
  GKS Architekten + Partner AG
 –  Informationen über den Stand laufender Projekte

Die diesen Traktanden zugrunde liegenden Akten können bei der Finanzverwaltung bzw. bei der Ge-
meindekanzlei eingesehen werden, soweit die Wahrung des Amtsgeheimnisses es zulässt. Stimmbe-
rechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen 
dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebe-
auftragte Person vertreten werden und spätestens am 16. Mai 2014 ihren politischen Wohnsitz in Root 
geregelt haben.

Diese Botschaft wird allen Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare sowie der detaillierte Auszug 
der Rechnung 2013 können unentgeltlich bei der Finanzverwaltung bezogen oder auf der Homepage 
www.gemeinde-root.ch eingesehen werden.

Root, 13. März 2014

Gemeinderat Root

Heinz Schumacher   André Wespi
Gemeindepräsident   Gemeindeschreiber
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TRAKTANDUM 1

JAHRESBERICHT 2013

Der Gemeinderat erstellt jährlich einen Jahresbericht über seine Geschäftstätigkeit. Dieser wird den 
Stimmberechtigten zusammen mit der Rechnung zur Kenntnisnahme vorgelegt und gibt Auskunft über 
die Geschäftstätigkeit des Gemeinderats in der Berichtsperiode. Der Gemeinderat informiert, ob und wie 
weit die gesetzten Ziele erreicht wurden. Er begründet Abweichungen gegenüber der Planung, weist auf 
veränderte Verhältnisse hin und schlägt die erforderlichen Massnahmen vor.

Ziel/Aufgabe Zielerreichung,
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0 Allgemeine Verwaltung

 Die Einwohnergemeinde Root soll 
in der Öffentlichkeit mit einem 
einheitlichen Erscheinungsbild 
auftreten.

Das Unternehmens-Erscheinungsbild (Cor-
porate Design) wurde im Frühling 2013 
erarbeitet, an der Gemeindeversammlung 
vom 26.06.2013 vorgestellt und eingeführt.

S/ 
A

1 Öffentliche Sicherheit

 Fusion der Feuerwehr per 
1.1.2014.

Die Stimmberechtigten der beteiligten Ge-
meinden Gisikon, Honau und Root haben 
der Fusion an ihren Gemeindeversamm-
lungen im Herbst 2013 zugestimmt, so-
dass die Umsetzung per 1.1.2014 erfolgen 
konnte.

S/ 
A

2 Bildung

 Gemäss dem Gesetz über die 
Volksschulbildung dauert der Kin-
dergarten zwei Jahre, wovon ein 
Jahr obligatorisch und das zweite 
Jahr freiwillig besucht wird.

Der zweijährige Kindergarten muss bis 
spätestens auf Beginn des Schuljahres 
2016/17 angeboten werden. Die dazu not-
wendigen Vorabklärungen (Standort / Zeit-
punkt) wurden aufgenommen und werden 
weitergeführt.

S/ 
P

W W A

 Gemäss Planung der Dienststelle 
Volksschulbildung wird auf das 
Schuljahr 2014/15 die Schulsozi-
alarbeit vom Kindergarten bis zur 
4. Klasse eingeführt.

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
Dierikon, Gisikon und Honau wurde die 
Schulsozialarbeit vom Kindergarten bis zur 
4. Primarklasse bereits auf das Schuljahr 
2013/14 gemeinsam eingeführt.

S/ 
P

A



6

Ziel/Aufgabe Zielerreichung,

Begründung von Abweichungen 2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
x

3 Kultur und Freizeit

 Verlegung des Fussballplatzes 
Reussfeld (Unterallmend).

Mit den Bauarbeiten gemäss Projektbe-
schrieb (vgl. Botschaft vom 26.06.2013) 
wurde im Winter 2013/14 begonnen. Ende 
2014 soll das Vorhaben beendet sein.

S W A

5 Soziale Wohlfahrt

 Einführung von Betreuungs-
gutscheinen im Rahmen einer 
vierjährigen Projektphase mit an-
schliessender Auswertung.

Die Betreuungsgutscheine wurden auf Be-
ginn des Schuljahres 2013/14 eingeführt. 
Die Projektphase läuft bis Ende Schuljahr 
2016/17. Den entsprechenden Wirkungs-
bericht wird der Gemeinderat im Herbst 
2017 vorlegen.

S W A

6 Verkehr

 Begleitung des Ausbaus der Kan-
tonsstrasse K17 in Root.

Der Gemeinderat begleitet die Bauarbeiten 
in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton 
als Bauherr. Der Ausbau steht kurz vor 
dem Abschluss.

S W A

7 Umwelt und Raumordnung

 Sanierung und Ergänzung der 
Siedlungsentwässerung entlang 
der K17.

Im Zuge der Sanierung der Kantonsstrasse 
K17 wird gleichzeitig die Gemeindekanali-
sation erneuert und ergänzt. Die Arbeiten 
können termingerecht abgeschlossen wer-
den.

S W W A

9 Finanzen und Steuern

 Die Nettoschuld pro Einwohner 
soll den Wert von 2‘000 Franken 
nicht übersteigen.

Der im Herbst 2013 von den Stimmbe-
rechtigten zustimmend zur Kenntnis ge-
nommene Finanz- und Aufgabenplan zeigt 
auf, dass der vom Gemeinderat defi nierte 
Grenzwert im Sinne einer Schuldenbremse 
in der Planungsperiode eingehalten werden 
kann.

W W W W W

 Schaffung der Voraussetzungen 
für den Verkauf von Bauland.

Für das zum Teil im Eigentum der Gemeinde 
stehende Grundstück Nr. 1344, Oberfeld, 
liegt der Gestaltungsplan vor. Sobald dieser 
genehmigt ist, steht das Bauland zum Ver-
kauf.

S W W A

Antrag des Gemeinderats
Der Jahresbericht 2013 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

P = Planung    S = Start    W = Weiterführung    A = Abschluss
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TRAKTANDUM 2

DIE RECHNUNG 2013 IM ÜBERBLICK

1. Laufende Rechnung
 a) Ergebnis
  Die Laufende Rechnung weist einem Aufwandüberschuss von CHF 1‘030‘807.61 aus.
  Der Voranschlag rechnete mit einem Minus von CHF 1‘496‘800.00, womit die Rechnung 

CHF 465‘992.39 besser als budgetiert abschliesst.

 b) Begründung des Ergebnisses
  Dieses gegenüber dem Voranschlag um fast einen Drittel bessere Ergebnis darf nicht darüber 

hinweg täuschen, dass es sich um das schlechteste Ergebnis seit 1993 handelt. Die Verbesse-
rung kam dank einer strikten Ausgabendisziplin zustande. Überdies griffen bereits erste Mass-
nahmen aus dem Projekt Entlastungspotential in Form von tieferen Kosten oder höheren Erträ-
gen. Im Einzelnen resultierten folgende Abweichungen:

Nettoaufwand (+), vor Abschluss

Nettoertrag (−), vor Abschluss

Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Abweichung

0 Allgemeine Verwaltung 1‘843‘429.98 1‘969‘900.00 −126‘470.02

1 Öffentliche Sicherheit 553‘256.40 636‘800.00 −83‘543.60

2 Bildung 6‘412‘946.28 6‘756‘100.00 −343‘153.72

3 Kultur und Freizeit 258‘021.29 250‘700.00 7‘321.29

4 Gesundheit 1‘114‘600.15 1‘097‘800.00 16‘800.15

5 Soziale Wohlfahrt 4‘771‘826.82 4‘615‘400.00 156‘426.82

6 Verkehr 824‘082.70 857‘500.00 −33‘417.30

7 Umwelt und Raumordnung 162‘576.20 161‘600.00 976.20

8 Volkswirtschaft −809‘137.80 −813‘600.00 4‘462.20

9 Finanzen und Steuern −14‘100‘794.41 −14‘035‘400.00 −65‘394.41

Aufwandüberschuss 1‘030‘807.61 1‘496‘800.00 –465‘992.39

 c) Verbuchung des Aufwandüberschusses
  Gestützt auf § 89 Abs. 1 des Gemeindegesetztes ist der Aufwandüberschuss im Betrag von CHF 

1‘030‘807.61 dem Eigenkapital zu belasten. Nach der Verbuchung wird dieses noch mit CHF 
2‘486‘314.47 ausgewiesen. 

2. Investitionsrechnung
 Die Investitionsrechnung schliesst anstelle einer Nettoinvestitionszunahme mit einer –abnahme 

von CHF 316‘880.95 ab. Die Abweichung von über CHF 1,3 Mio. hängt insbesondere mit tieferen 
Ausgaben infolge Umsetzungs- oder Fakturierungsverzögerungen zusammen. Es handelt sich um 
die Projekte Sportanlagen Unterallmend und Gewässerverbauungen. Die Beiträge Dritter an den
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 Ausbau des Wilbachs wurden als Vorfi nanzierung in der Bestandesrechnung passiviert, bis der 
Gemeindeanteil an den Kanton zu leisten ist. 

3. Bestandesrechnung
 Die Bestandesrechnung schliesst per 31.12.2013 mit Aktiven und Passiven von je rund CHF 28,8 

Mio. ab. Die Bilanzsumme hat gegenüber der Eingangsbilanz um 2,95 % zugenommen. Das Net-
tovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) der Einwohnergemeinde beträgt Ende 2013 
fast CHF 2,5 Mio. oder CHF 537.00 pro Einwohner.

 Die wesentlichen Veränderungen bei den Anlagen des Finanzvermögens bestanden im Rechnungs-
jahr darin, dass für das Grundstück Oberfeld (Nr. 1344) Kosten für den Ideenwettbewerb und den 
Gestaltungsplan aktiviert wurden. Die privaten Gesamteigentümer beteiligten sich entsprechend 
ihrem Eigentumsanteil an diesen Kosten. Ferner konnte im Herbst 2013 die Liegenschaft Friedheim 
(Nr. 79; ehemals Hof) käufl ich erworben werden. In der Folge wurde das baufällige Gebäude unver-
züglich abgebrochen. Das Grundstück ist zurzeit als vorsorglicher Landerwerb zu betrachten.

4.  Nachtragskredite
 Der Gemeinderat entscheidet abschliessend über frei bestimmbaren, nicht kreditierten Aufwand 

im Einzelfall je für einen Betrag bis zu zwei Prozent des Ertrags der Gemeindesteuern (Art. 25 Abs. 
1 Bst. d der Gemeindeordnung). Liegt der Aufwand über dieser Limite, entscheiden die Stimmbe-
rechtigten im Sinne eines Nachtragskredites (Art. 17 Bst. b GO). Gestützt auf den Voranschlag 2013 
machten zwei Prozent des Ertrags der Gemeindesteuern im Rechnungsjahr CHF 256‘000.00 aus.

 Gemäss einem Beschluss der Delegiertenversammlung hat der Gemeindeverband REAL der Gemein-
de Root 2013 eine Gewinnausschüttung von CHF 638‘538.00 entrichtet. Diese wurde der spezial-
fi nanzierten Dienststelle Abfallbeseitigung gutgeschrieben. Der Gemeinderat hat folgende Verwen-
dung verabschiedet: 

 CHF 138‘538.00  z.G. der Spezialfi nanzierung Abfallbeseitigung 
 CHF 500‘000.00  z.G. der Vorfi nanzierung Infrastrukturaufgaben

 Mit der obgenannten Einlage stehen der Spezialfi nanzierung Abfallbeseitigung Reserven von rund 
CHF 317‘400.00 zur Verfügung. Unter Berücksichtigung einer massvollen Erhöhung der zurzeit sehr 
tiefen Grundgebühr im nächsten oder übernächsten Jahr dürfte die Finanzierung des Abfalls länger-
fristig gesichert sein.

 Bezüglich der Einlage in die Vorfi nanzierung Infrastrukturaufgaben enthält der Voranschlag 2013 
keinen entsprechenden Kredit, weshalb die Bestimmungen für einen Nachtragskredit zum Tragen 
kommen. Der Gemeinderat begründet die Einlage in die Vorfi nanzierung damit, dass ein überwie-
gender Teil der Gewinnausschüttung nicht für Konsumaufwand, sondern für nachhaltige Aufgaben 
im Bereich der Infrastruktur bereitgestellt werden sollen. Er beantragt deshalb, den Nachtragskredit 
von CHF 500‘000.00 zu bewilligen.

 Im Übrigen werden keine weiteren Nachtragskredite beantragt.
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ERGEBNISSE, FINANZIERUNG, MITTELBEDARF

Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012

Aufwand
Ausgaben

Ertrag
Einnahmen

Aufwand
Ausgaben

Ertrag
Einnahmen

Aufwand
Ausgaben

Ertrag
Einnahmen

Ergebnisse

Laufende Rechnung (LR)
Total Aufwand/Ertrag 27'735'914 26'705'107 27'163'700 25'666'900 26'273'861 25'800'328

Ertragsüberschuss  

Aufwandüberschuss 1'030'808 1'496'800 473'533

Investitionsrechnung (IR)
Total Ausgaben/Einnahmen 1'195'964 1'512'845 2'745'000 1'730'000 1'740'020 2'523'146

Nettoinvestitions-Zunahme 1'015'000  

Nettoinvestitions-Abnahme 316'881 783'126

 Mittelver-
wendung 

 Mittel-
herkunft 

 Mittelver-
wendung 

 Mittel-
herkunft 

 Mittelver-
wendung 

 Mittel-
herkunft 

Finanzierung

Nettoinvestitions-Zunahme 1'015'000 

Nettoinvestitions-Abnahme 316'881 783'126

Ertragsüberschuss LR  

Aufwandüberschuss LR 1'030'808 1'496'800 473'533

Abschreibungen (ohne DS 999):
- auf Verwaltungsvermögen 
(331/332)

610'038 334'800 285'516

- auf Bilanzfehlbetrag (333)

Einlagen (ohne DS 999):
- in Spezialfi nanzierungen (380) 688'543 583'300 510'710
- in Spezialfonds (384) 12'900
- in Vorfi nanzierungen (385) 500'000 64'494

Entnahmen:
- aus Spezialfi nanzierungen (480) 308'265 78'000 117'208
- aus Spezialfonds (484) 30'114 34'400 35'568
- aus Vorfi nanzierungen (485) 526'400

Finanzierungsüberschuss 759'176 491'137

Finanzierungsfehlbetrag 1'706'100
(der Verwaltungsrechnung)

Mittelbedarf/Mittelüberschuss

Finanzierungsüberschuss 759'176 491'137

Finanzierungsfehlbetrag 1'706'100

Kreditrückzahlungen

Veränderungen im Finanzvermögen:
- Neuanlagen 377'256 1'042'416
- Wertvermehrender Aufwand 239'522 700'000 35'423
- Aufl ösung von Anlagen (Buchwert) 68'239 29'093
- Abschreibungen auf Finanz-
- vermögen (330) (ohne DS 999) 150'601 228'000 216'891

Gesamter Mittelbedarf 2'178'100 340'718

Gesamter Mittelüberschuss 361'237
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Kapitaldienstanteil

Er drückt aus, welcher Anteil des gesam-
ten Ertrags für Zinsen und Abschreibun-
gen verwendet wird.
Er sollte 8 Prozent nicht übersteigen.

Verschuldungsgrad

Er zeigt das Verhältnis der Nettoschuld 
zum Ertrag der Gemeindesteuern, zu- 
resp. abzüglich Finanzausgleich.
Er sollte 120 Prozent nicht übersteigen.

Nettoschuld pro Einwohner

Sie stellt die ungedeckte Schuld dar 
(Fremdkapital; Abt. 20 abzügl. Finanz-
vermögen; Abt. 10).

Ergänzende Bemerkungen
Die Werte des Jahres 2014 basieren auf dem Voranschlag dieses Jahres. Im Weitern beruht die Berech-
nung des Verschuldungsgrads sowie der Nettoschuld pro Einwohner auch auf Werten der Bestandes-
rechnung. Es handelt sich dabei um die letzten bekannten Bestände per 31.12.2013.

Ein Selbstfi nanzierungsgrad unter 80 % sowie ein Selbstfi nanzierungsanteil unter 10 % können akzep-
tiert werden, wenn die Pro-Kopf-Verschuldung unter dem kantonalen Mittel liegt. Dieses liegt zurzeit bei 
CHF 2'445.00 pro Einwohner (letzte von lustat, Statistik Luzern, publizierte Zahl).
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ERLÄUTERUNG ZUR RECHNUNG 2013

 Laufende Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung

 Der um gut CHF 147‘000.00 bessere Nettoaufwand kommt aufgrund tieferer Kosten 
 (CHF 29‘000.00) und höherer Erträge (CHF 118‘000.00) zustande. Insbesondere konnten  
 mehr Gebühren für Amtshandlungen und Dienstleistungen fakturiert werden.

1 Öffentliche Sicherheit

100 Vormundschaftswesen

 Die Beiträge an den Gemeindeverband KES Luzern-Land fallen rund CHF 38‘600.00 gerin-
 ger als budgetiert aus. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2012 beträgt die Zunahme jedoch  
 über 38 %.

101 Betreibungsamt

 Die Ablösung der in Betrieb stehenden eSchKG-Software konnte nicht umgesetzt wer-
 den. Nach Einschätzung des Betreibungsamts haben die neu entwickelten Nachfolge-
 produkte die notwendigen Standards noch nicht erreicht. Deshalb wurde auf der 
 heutigen Software ein zwischenzeitlich bereit gestelltes Update aufgesetzt, das die 
 Anforderungen mittelfristig abzudecken vermag.

2 Bildung

200 Kindergarten

 Im Budgetprozess gingen wir anhand des damaligen Kenntnisstandes von einer ande-
 ren Annahme aus. Die Rechnung schliesst mit einem CHF 131‘000.00 tieferen Netto-
 aufwand ab.

217 Schulanlagen

 Dank tieferem Aufwand (CHF 17‘300.00) und höherem Ertrag (CHF 21‘800.00) wird  
 der Nettoaufwand um CHF 39‘100.00 geringer ausgewiesen.

219 Volksschule allgemein

 Der Nettoaufwand fällt CHF 127‘200.00 tiefer als veranschlagt aus. Wichtiger 
 Bestandteil dieser Dienststelle sind die Tagesstrukturen, die zu einzelnen Budgetab-
 weichungen führen. Beim Erstellen des Voranschlags im Herbst 2012 war dieses Ange-
 bot neu und es fehlten weitgehend gesicherte Erfahrungswerte. Überdies sprach uns 
 der Kanton nicht budgetierte Beiträge für fremdsprachige Lernende und die Schulsozial-
 arbeit zu.
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5 Soziale Wohlfahrt

520 Krankenversicherung
 
 Sowohl der Beitrag an den Kanton als auch die bevorschussten Prämien liegen leicht über 
 dem Voranschlag. Die Rückerstattungen erreichen den veranschlagten Ertrag hingegen 
 nicht, was zu einem CHF 67‘100.00 höheren Nettoaufwand führt.

530 Ergänzungsleistungen

 Entgegen dem uns vom Kanton gemeldeten Budgetbetrag fällt die effektive Rechnungstel-
 lung erfreulicherweise CHF 117‘700.00 geringer aus.

580 Allgemeine Fürsorge

 Der dem Kanton zu leistende Beitrag an die Heimfi nanzierungshilfe trägt massgeblich dazu 
 bei, dass der Nettoaufwand CHF 61‘300.00 über dem Voranschlag liegt.

581 Gesetzliche Fürsorge

 Während der Aufwand leicht unter dem Voranschlag liegt, sind beim Ertrag die budgetierten  
 Erträge nicht erreicht worden. Daraus resultiert ein CHF 200‘000.00 höherer Nettoaufwand.

7 Umwelt, Raumordnung

725 Abfallbeseitigung (Spezialfi nanzierung)

 Die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands REAL hat beschlossen, den 
 Verbandsgemeinden 2013 eine Gewinnausschüttung zu entrichten. Für die Gemeinde  
 Root macht dies einen Betrag von CHF 638‘538.00 aus, der infolge fehlender Information 
 im Budgetprozess nicht veranschlagt werden konnte. Der Gemeinderat beantragt einen 
 Nachtragskredit, um CHF 500‘000.00 dieser Gewinnausschüttung für nachhaltige 
 Aufgaben im Bereich der Infrastruktur in eine entsprechende Vorfi nanzierung einzule-
 gen.

9 Finanzen, Steuern

900 Gemeindesteuern

 Der budgetierte Steuerertrag des Laufenden Jahres konnte um 3,8 % nicht erreicht werden 
 (Natürliche Personen: -2,1 %; Juristische Personen: -10,6 %). Der veranschlagte Steuer-
 ertrag früherer Jahre ist hingegen um 17,2 % übertroffen (Natürliche Personen: +3,0 %; 
 Juristische Personen: +41,4 %). Unter dem Voranschlag liegt im Weiteren der Quellensteu-
 erertrag ausländischer Arbeitnehmer.

901 Andere Steuern

 Der Grundstückgewinnsteuer-Ertrag liegt CHF 206‘800.00 über dem Voranschlag, bei den 
 Handänderungssteuern ist der budgetierte Ertrag nicht ganz erreicht worden.
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 Investitionsrechnung

020 Gemeindeverwaltung

 Die Serveranlage (Hard- und Software inkl. der erforderlichen Dienstleistungen) sowie 
 die Telefonanlage sind im Sommer 2013 ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden 
 Betriebs ersetzt worden. Das Projekt konnte CHF 20‘700.00 unter dem Voranschlag 
 abgeschlossen werden.

219 Schule allgemein

 Der Bund bezahlt während den ersten drei Betriebsjahren degressive Beiträge an die 
 Infrastruktur der Tagesstrukturen. Aufgrund umfangreicher und detaillierter Berech-
 nungen ist die erste Tranche eingegangen.

750 Gewässerverbauungen

 Obwohl die 1. Ausbauetappe des Wilbachs seit längerer Zeit abgeschlossen ist, hat der 
 Kanton den Gemeindeanteil noch nicht in Rechnung gestellt. Ferner erfordert die 
 Erneuerung des Wilmisbergtobels beim Geissbach eine intensivere Planung und Vorbe-
 reitung, sodass die Arbeiten am Ende des Rechnungsjahres noch nicht abgeschlossen 
 sind.

 Anmerkungen zur Bestandesrechnung

 Nachweis über Leasing-, Bürgschafts- und andere Eventualverpfl ichtungen sowie über 
 zugesicherte Gemeindebeiträge:

 1. Wesentliche Leasingverpfl ichtungen bestehen nicht. 
 2. Bürgschafts- und andere Eventualverpfl ichtungen bestehen nicht. 
 3. Gemeindebeiträge sind keine zugesichert.
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ANTRAG UND VERFÜGUNG DES GEMEINDERATS

Der Gemeinderat hat die per 31. Dezember 2013 abgeschlossene Verwaltungsrechnung verabschiedet und 
stellt folgende Anträge:

1. Vom Jahresbericht 2013 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.

2. Der folgende Nachtragskredit sei zu bewilligen: 
 - Einlage in die Vorfi nanzierung „Infrastrukturaufgaben“    CHF 500‘000.00

3. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1‘030‘807.61, die Investitionsrech-
 nung mit einer Nettoinvestitionsabnahme von CHF 316‘880.95 sowie die Bestandesrechnung seien zu 
 genehmigen.

4. Der Kontrollbericht des Regierungsstatthalters zur Rechnung des Vorjahres wird den Stimmberech-
 tigten wie folgt eröffnet: „Der Regierungsstatthalter der Ämter Hochdorf und Luzern hat geprüft, ob 
 die Rechnung 2012 und der Jahresbericht mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den 
 Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde 
 die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt.
 Er hat gemäss Bericht vom 12. September 2013 keine aufsichtsrechtlich erheblichen Mängel festgestellt 
 (§ 106 Gemeindegesetz).“

Verfügung
Die Verwaltungsrechnung und die Bestandesrechnung mit sämtlichen Belegen werden der externen Revi-
sionsstelle (BDO AG, Luzern) zur Prüfung übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden 
des Gemeinderats und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die 
Genehmigung ab.

Root, 13. März 2014

Gemeinderat Root

Heinz Schumacher   André Wespi
Gemeindepräsident   Gemeindeschreiber
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Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
an die Gemeindeversammlung der Gemeinde Root 

Als externe Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Gemeinde Root bestehend aus 
Bestandesrechnung und Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das am 
31. Dezember 2013 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 

Verantwortung des Gemeinderates  

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften gemäss § 86 ff Gemeindegesetz (GG SRL 150) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhal-
tet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Be-
zug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von 
Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die Auswahl und die Anwendung 
sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwort-
lich. 

Verantwortung der Revisionsstelle  

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung ab-
zugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften gemäss § 23 
GG und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei 
von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachwei-
sen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es 
für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prü-
fungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit 
der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie 
eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil 
bilden. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene 
Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften. Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Unab-
hängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht 
vereinbare Sachverhalte vorliegen. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.  

Luzern, 24. März 2014 

BDO AG 

Pirmin Marbacher Markus Zimmerli 

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 
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BERICHT DER CONTROLLING-KOMMISSION

Bericht der Controlling-Kommission zum Jahresbericht 2013 und zur Jahresrechnung 2013 an den 
Gemeinderat und die Stimmberechtigten:

Als Controlling-Kommission haben wir den Jahresbericht und die Jahresrechnung – ohne die buch-
halterische Richtigkeit – auf die Erreichung der festgesetzten Ziele beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. b der Gemeindeordnung 
sowie dem Handbuch für Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern.

Die von der Bevölkerung beschlossenen Steuerentlastungen für Firmen tragen wesentlich zum ne-
gativen Abschluss der Jahresrechnung der Gemeinde Root bei. 
Der Verlust fällt erfreulicherweise geringer aus als budgetiert. Die Planungsphasen für die kom-
menden Jahre werden essentiell sein. Das im Rechnungsjahr initiierte Entlastungsprogramm des 
Gemeinderates zeigt bereits in der Jahresrechnung 2013 erste positive Auswirkungen. Den Ansatz, 
die Dienstleistungen der Gemeinde auf der Kosten- sowie der Ertragsseite mit Fingerspitzengefühl 
zu überprüfen und neu zu beurteilen, erachten wir als richtig. So kann das strukturelle fi nanziel-
le Defi zit verringert werden und gleichzeitig den verschiedenen Anspruchsgruppen der Gemeinde 
Rechnung getragen werden.

Der Sonderkredit für die Sanierung der Perlenstrasse entspricht unserer Ansicht nach der vom Gemeinde-
rat verfolgten Strategie.

Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen sowie die 
Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung, die Bestandesrechnung für das Jahr 2013 sowie den 
Sonderkredit zu genehmigen.

Root, 10. April 2014

Controlling-Kommission Root

Heinz Huber     Simon Amrein, Mitglied
Präsident      Jérôme Rüfenacht, Mitglied
      Othmar Rust, Mitglied
      Beat Schwegler, Mitglied
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TRAKTANDUM 3

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE BEWILLIGUNG EINES SONDERKREDITS VON 
CHF 825‘000.00 FÜR DIE SANIERUNG DER PERLENSTRASSE UND DER BUSHAL-
TESTELLE PERLEN SOWIE FÜR DIE ERSTELLUNG EINER RADVERKEHRSANLAGE 
IM BEREICH DES NEUEN VERKEHRSKNOTENS PAPIERFABRIK/ALDI

Ausgangslage

ALDI SUISSE AG baut für das Verteilzentrum in Perlen die Dorfstrasse um. Es sind eine Linksabbiegespur 
und mit Verkehrsinseln gesicherte Fussgängerübergänge geplant. Alle Verkehrsbeziehungen werden neu 
organisiert. Zwischen der Farnrainbrücke und dem Perlenring wird der Rad- und Gehweg durchgehend 
ausgestaltet. Die Strasse längs der Perlen Converting AG wird auf durchgehend 7 Meter verbreitert und 
die Entwässerung erneuert. Die Bushaltestelle erhält eine Betonplatte. Im ganzen Ausbaubereich muss 
der Unterbau total erneuert und die Tragfähigkeit der Strasse erhöht werden. Die gesamten Kosten be-
tragen über 1,6 Millionen Franken.

Anteil der Gemeinde Root an den Kosten

Anschlussbereich Perlenring/ALDI: 
- Erneuerung Fahrbahn und Beleuchtung CHF 247‘350.00 
- Erneuerung Bushaltestelle CHF 69‘000.00 
- Neubau Rad- und Gehweg CHF 174‘700.00 CHF 491‘050.00

Farnrainbrücke–Perlenring: 
- Lückenschluss Rad- und Gehweg 
- Strassenverbreiterung und Neubau der Entwässerung  CHF 294‘100.00

Unvorhergesehenes   CHF 39‘850.00

Beantragter Sonderkredit   CHF 825‘000.00

In diesen Kosten ist die Mehrwertsteuer enthalten.

Der Situationsplan mit den geplanten Massnahmen kann unter www.gemeinde-root.ch, Rubrik 
Politik/Gemeindeversammlung, eingesehen werden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Sonderkredit von CHF 825‘000.00 für die Sanierung der Perlenstrasse 
und der Bushaltestelle Perlen sowie für die Erstellung einer Radverkehrsanlage im Bereich des neuen 
Verkehrsknotens Papierfabrik/ALDI zuzustimmen.
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TRAKTANDUM 4

EINBÜRGERUNGEN

Der Gemeinderat beantragt, die untenstehenden 
Einbürgerungsanträge gutzuheissen. Die Ge-
suchstellerinnen und Gesuchsteller erfüllen alle 
Voraussetzungen für den Erwerb des Schwei-
zer Bürgerrechtes, insbesondere verstehen und 
sprechen sie unsere Sprache und sind mit den 
schweizerischen Lebensgewohnheiten vertraut.

Zwei Gesuche wurden sistiert und werden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erneut behandelt.

Ademovic Asmir

geboren:  26. April 1978 in Novi 
Pazar, Serbien

Beruf:  Gipser, Gipsergeschäft 
Gebr. B. + R. Renggli AG, 
6331 Hünenberg

Staatsangehörigkeit:  Serbien
wohnhaft in:  Root, Mattweg 5

Ademovic Asmir ist in Serbien geboren. Zusam-
men mit seinen Eltern und Geschwistern hat er 
die Kindheit in seinem Heimatland verbracht. 
Nach der Schulzeit hat der Bewerber eine 4-jäh-
rige Lehre als Maschinentechniker erfolgreich ab-
solviert. Im Jahr 2004 hat er seine heutige Frau, 
die damals in Serbien Ferien machte, kennen ge-
lernt. Zu diesem Zeitpunkt lebte Frau Ademovic-
Balota Sanela bereits in der Schweiz. Zwei Jahre 
später haben die beiden in Serbien geheiratet. 
Nach ein paar Monaten ist der Gesuchsteller zu 

seiner Ehefrau nach Cham gezogen und konn-
te bald darauf temporär arbeiten. Seit dem 
Sommer 2007 ist Herr Ademovic bei der B. + 
R. Renggli AG als Gipser fest angestellt. Am 10. 
Februar 2008 ist die gemeinsame Tochter Lejla 
auf die Welt gekommen. Ajla erblickte dann am 
17. Oktober 2009 das Licht der Welt.

Antrag des Gemeinderates
Dem Gesuchsteller sei das Gemeindebürgerrecht 
zuzusichern.

Dacic Sulejman

geboren:   7. November 1991 
   in Sjenica, Serbien
Beruf:    Gärtner Blumen Widler, 
   6036 Dierikon
Staatsangehörigkeit:  Serbien
wohnhaft in:   Root, Wiesmatt 14

Dacic Sulejman ist in Serbien zur Welt gekom-
men. Sein Vater wohnte damals bereits in der 
Schweiz. Im Dezember 2003 ist der Bewerber 
mit seiner Mutter und fünf Schwestern im Rah-
men des Familiennachzuges ebenfalls in die 
Schweiz nach Root gereist. Herr Dacic besuchte 
ab der sechsten Klasse die Schulen in Root. Nach 
der Oberstufe absolvierte er ein Praktikum als 
Schreiner. Im Sommer 2010 konnte er dann die 
Lehre als Zierpfl anzengärtner beim Blumenge-
schäft Widler antreten. Diese schloss er letzten 
Sommer erfolgreich ab. Auch heute ist er noch 
beim selben Arbeitgeber als Gärtner angestellt. 
Nach zwei Jahren Berufserfahrung möchte er 
sich als Grünfl ächenspezialist weiterbilden.

Antrag des Gemeinderates
Dem Gesuchsteller sei das Gemeindebürgerrecht 
zuzusichern.
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Ibraimi Kushtrim 

geboren:  24. August 1993 in Luzern
Beruf:  Maschinenwart Airex AG, 

5643 Sins
Staatsangehörigkeit:  Kosovo
wohnhaft in:  Root, Mattweg 10

Ibraimi Kushtrim kennt nur das Leben in der 
Schweiz weil er hier geboren und aufgewachsen 
ist. Sein ursprüngliches Heimatland den Kosovo 
kennt er als Ferienort. Nach der obligatorischen 
Schulzeit besuchte Herr Ibraimi das 10. Schuljahr 
bei der Stiftung Speranza und fand während die-
ser Zeit eine Lehrstelle als Papiertechnologe EFZ 
bei der Cham Paper Group. Diese schloss er im 
Sommer 2013 mit Erfolg ab. Anschliessend war 
er für ca. einen Monat auf Stellensuche. Die vor-
erst temporäre Anstellung bei der Airex AG wurde 
dann per 1. Januar 2014 in eine Festanstellung 
gewandelt.

Antrag des Gemeinderates
Dem Gesuchsteller sei das Gemeindebürgerrecht 
zuzusichern.

Konjevic Samra

geboren:  1. August 1991 in Banja 
Luka, Jugoslawien

Beruf:  Mitarbeiterin Frühstücks-
service / Housekeeping 
(Teilzeit)   
Hotel Ambassador,  
6004 Luzern

Staatsangehörigkeit:  Bosnien und Herzegowina
wohnhaft in:  Root, Hagenstrasse 7

Konjevic Samra ist in Bosnien geboren und 
verbrachte die zwei ersten Lebensjahre in ih-
rem Heimatland. Damals arbeitete ihr Vater in 
Deutschland und reiste später in die Schweiz. Im 
Oktober 1993 kam die Gesuchstellerin mit ihrer 
Mutter und ihrem Bruder im Rahmen des Fami-
liennachzuges ebenfalls in die Schweiz. In Root 
hat Frau Konjevic den Kindergarten und die ers-
ten fünf Schuljahre in der Kleinklasse besucht. 
Von 2005 bis 2010 absolvierte sie infolge Dyskal-
kulie die Sonderschule in Hohenrain. Nach der 
obligatorischen Schulzeit konnte die Bewerberin 
mit Hilfe der IV eine Lehrstelle als Restaurati-
onsangestellte beim Café Sowieso, Luzern, an-
treten und erfolgreich abschliessen. Seit August 
2012 arbeitet Frau Konjevic beim Hotel Ambas-
sador in einem Teilzeitpensum.

Antrag des Gemeinderates
Der Gesuchstellerin sei das Gemeindebürgerecht 
zuzusichern.
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Predragovic Dragan 

geboren:   9. April 1978 in Belgrad,  
   Serbien und Montenegro
Beruf:    Automobilfachmann 
   Garage Schillig AG, 
   8853 Lachen
Staatsangehörigkeit:  Serbien
wohnhaft in:   Root, Blumenweg 2

Predragovic Dragan ist in Serbien geboren und 
wuchs mit seiner jüngeren Schwester und den 

Eltern auf. Den Hauptschulabschluss und die 
dreijährige Lehre zum Automechaniker absolvier-
te Herr Predragovic in Belgrad, Serbien. Danach 
machte er den Militärdienst und arbeitete bei 
seinem früheren Lehrbetrieb weiter bis er in die 
Schweiz reiste. Im Juni 2006 heiratete der Be-
werber seine Frau Kristina Djuranec. Einige Wo-
chen später kam er in die Schweiz nach Root und 
fand bei seinem heutigen Arbeitgeber eine An-
stellung. Die Ehefrau hat mit dem gemeinsamen 
Sohn Filip, geboren am 25. Mai 2007, bereits im 
Jahr 2009 das Rooter Bürgerrecht erworben. Der 
zweite Sohn Nikola wurde am 18. Mai 2012 ge-
boren.

Antrag des Gemeinderates
Dem Gesuchsteller sei das Gemeindebürgerrecht 
zuzusichern.



31

VISUALISIERUNG GESTALTUNGSPLAN OBERFELD



Schulstrasse 14
Postfach 241
6037 Root
T 041 455 56 00
F 041 455 56 15
info@gemeinde-root.ch
www.gemeinde-root.ch
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